
Beschluss  

 

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung (VerfO): Entscheidung über 
die Gewährung der sekundären Datennutzung 

Vom 4. September 2019 
Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 VerfO in seiner Sitzung am 4. September 2019 den 
Antrag des BQS Instituts unter Berücksichtigung der Stellungnahme der beauftragten Stelle 
(8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3) geprüft und stattgebend entschieden. Die gemäß 
8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 zu veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 
und 2 zu entnehmen.  

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2, der die 
Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller genehmigt.  
Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 4. September 2019 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Prof. Dr. Pott 

 

http://www.g-ba.de/
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Name, Vorname, Titel des 
Antragstellers oder der  
Antragstellerin

Dr. Lukas Kwietniewski 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern  
möglich)

BQS-lnstitut für Qualität & Patientensicherheit 

Postleitzahl und Ort 20537 Hamburg 

E-Mail lukas.kwietniewski@bqs.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestel-
lung (max. 2000 Zeichen) für 
die Veröffentlichung gemäß 
8. Kapitel § 10 VerfO 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat das 
BQS Institut am 15.01.2018 im Rahmen einer Aus-
schreibung mit der Evaluation, der aktuell gültigen 
Fassung der Qualitätssicherungsrichtlinie Dialyse 
(QSD- RL), beauftragt. Das Ziel der zu evaluieren-
den Richtlinie ist es einen kontinuierlichen Quali-
tätsverbesserungsprozess bei Dialysebehandlun-
gen zu unterstützen. Als Schwerpunkte der 
Evaluation sind vom G-BA die folgenden allgemei-
nen Ziele festgelegt worden: 

Überprüfung der Zielerreichung sowie der Umset-
zung der Richtlinie 
Wenn möglich Vergleich zur Situation vor Inkraft-
treten  der Richtlinie 
Auswirkungen der Richtlinie 
Eventuelle Umsetzungshindernisse der Richtlinie 
Empfehlungen hinsichtlich einer Weiterentwick-
lung der Richtlinie 

Auf Basis der allgemeinen Evaluationszie le hat das 
BQS-lnstitut zunächst präzise Fragestellungen ent-
wickelt, die in Verbindung mit dem gewählten Eva-
luationsdesign in konkrete Globalhypothesen 
überführt werden konnten. Im Rahmen der Evalu-
ation der Richtlinie werden diese Globalhypothe-
sen, die durch weitere Teilhypothesen präzisiert 
werden,  überprüft. 

Die Evaluation sieht einen multimethodischen Me-
thodenmix vor, der neben Experteninterviews mit 
Vertretern der Qualitätssicherungskommissionen 
und Dialyse-Einrichtungen auch eine schriftliche 
Befragung aller Beteiligten sowie eine Sekundär-
datenanalyse vorsieht. Die Daten werden anonym 
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ausgewertet und dem G-BA im Ergebnisbericht ag-
gregiert zur Verfügung gestellt. 

Die Einbindung aller Akteure ist ein zentraler Be-
standteil der Evaluation, um die Erfahrungen und 
die Expertise aus der Praxis hinsichtlich der Aus-
wirkungen, der Umsetzungshindernisse und des 
Umsetzungsaufwands der Vorgaben einzubringen. 

Ziel des Auftrags ist zudem, etwaige Perspektiven 
für die Weiterentwicklung der Richtlinie aufzuzei-
gen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, um 
eine langfristige Verbesserung der Versorgungs-
qualität zu erwirken. 
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